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Berufseinführung
Berufseinsteigende werden im Berufsalltag professionell begleitet und zur  
Re flexion der Berufsarbeit angeregt. Im intensiven Austausch mit anderen Berufs-
einsteigenden vertiefen sie berufsbezogene Kompetenzen und entwickeln  
sie weiter. In der Berufseinführung werden Impulse für die Gestaltung des Unter-
richtsalltags vermittelt. Die Berufseinsteigenden erhalten bei besonderen  
Berufs- oder Unterrichtsproblemen Beratung und Unterstützung in der Entwick-
lung ihrer Rolle als Lehrperson.

Zielgruppe
Die Berufseinführung richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen der öffentlichen Volksschule,  
die im Kanton St.Gallen nach dem Erwerb eines Lehrdiploms ihre Unterrichtstätigkeit auf-
nehmen sowie an Lehrpersonen, die ein ausländisches Lehrdiplom besitzen und noch keine  
Berufserfahrung vorweisen können.

Rahmenbedingungen
Die Berufseinführung im Kanton St.Gallen 

• liegt in der Verantwortung der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG).

• dauert ein Jahr und ist für alle Berufseinsteigenden obligatorisch.

• besteht aus verbindlichen Elementen.

• wird möglichst regional organisiert.

• besitzt keine Beurteilungsfunktion.

Die Berufseinsteigenden werden bei einer Anstellung zwischen 50 und 100 Prozent durch eine 
Pensenreduktion von 3,6 Prozent im Arbeitsfeld Lehrperson «Berufseinführung» entlastet. Dies 
entspricht einer Jahreswochenlektion. 

Anmeldung

Die Anmeldung der Berufseinsteigenden wie auch der lokalen Mentoratspersonen erfolgt  
durch die Schulleitung. Anschliessend werden die Berufseinsteigenden per E-Mail aufgefordert, 
sich zu registrieren. 

Angebote der Berufseinführung

Startveranstaltung 

Vor dem Stellenantritt findet der Start der Berufseinführung in der regionalen Mentoratsgruppe 
statt. Die Berufseinsteigenden lernen das Konzept der Berufseinführung und die Ansprechperso-
nen kennen, erhalten Impulse zu relevanten Themen des Berufseinstiegs und legen Ziele dieses 
Berufsabschnitts fest.

Lokales Mentorat  

Die lokalen Mentorinnen und Mentoren sind die ersten Ansprechpersonen für die Berufs-
einsteigenden bei Fragen und Problemen des Unterrichtsalltages. Sie sind verantwortlich für  
die Arbeitsplatzeinführung sowie die Gestaltung der kollegialen Praxisberatung vor Ort. Diese 
umfasst nebst Beratung auch regelmässigen Erfahrungsaustausch und gegenseitige Hospita-
tionen. Die lokalen Mentoratspersonen haben beratende und keine beurteilende Funktion.  
Sie behandeln Informationen aus der Zusammenarbeit mit den Berufseinsteigenden vertraulich. 

Die lokalen Mentoratspersonen werden durch die Schulleitungen bestimmt. Bei der Auswahl 
sollen folgende Kriterien mit einbezogen werden:
• Interesse an der Aufgabe und die Bereitschaft, die obligatorische Weiterbildung zu besuchen
• erfolgreiche Arbeit als Lehrperson bezüglich Klassenführung, Unterrichtsgestaltung, Eltern- 

und Teamarbeit
• Berufserfahrung und Kenntnisse der örtlichen Schule
• gleiche Stufe beziehungsweise Fachrichtung wie die berufseinsteigende Lehrperson
• Person ohne Schulleitungs- oder andere Vorgesetztenfunktion gegenüber den Berufs-

einsteigenden
• Reflexionsfähigkeit, Kollegialität, Offenheit

Entschädigung
Die Arbeit der lokalen Mentorinnen und Mentoren wird nach den Weisungen zur Berufsein-
führung der Volksschullehrpersonen entschädigt. Die Kosten gehen zu Lasten des Kantons. Die 
öffentlichen Schulgemeinden bezahlen den Mentorinnen und Mentoren monatlich den ent-
sprechenden Lohn für die erbrachte Leistung. Am Ende des Semesters kann dieser Betrag der 
PHSG (Berufseinführung) in Rechnung gestellt werden.

Weiterbildung
Die lokalen Mentorinnen und Mentoren werden von der PHSG in ihre Funktion eingeführt und 
weitergebildet. Die Weiterbildung Beratungskompetenz (Eckpunkte der Beratungsrolle) ist 
beim erstmaligen Einsatz als lokale Mentoratsperson in der Berufseinführung verbindlich.   

Regionales Mentorat

Regionale Mentoratspersonen sind Lehrpersonen mit langjähriger Erfahrung, einer aktuellen 
Unterrichtstätigkeit in der Volksschule sowie fundierten beraterischen Qualifikationen. Sie 
üben keine Beurteilungsfunktion aus und unterstehen der Schweigepflicht. Die regionalen 
Mento ratspersonen besuchen die Berufseinsteigenden mindestens einmal in ihrer Klasse und 
stehen für Einzelberatungen zur Verfügung. 

Die regionale Mentoratsgruppe besteht aus sechs bis acht Berufseinsteigenden und wird  
nach Region und Zyklus zusammengestellt. Der Start sowie die fünf Treffen in der Mentorats-
gruppe bieten Gelegenheiten, sich gemeinsam weiterzubilden sowie Erfahrungen auszutau-
schen, die im Zusammenhang mit der Berufsarbeit stehen. Gemeinsam werden Fallbeispiele 
aus dem Berufsalltag besprochen und das berufliche Handeln in fachlichen, methodisch- 
didaktischen und pädagogischen Fragestellungen reflektiert. Die Gruppe setzt auch selbst-
bestimmte Themenschwerpunkte. Am letzten Treffen der regionalen Mentoratsgruppe 
werden die obligatorische Berufseinführungsphase abgeschlossen, eine persönliche Standort-
bestimmung vorgenommen und die Berufseinführung evaluiert. 

Schlussfeier 

An der gemeinsamen Schlussfeier werden die Berufseinsteigenden verabschiedet und  
erhalten ein Zertifikat.
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Lokales Mentorat / Kollegiale Praxisberatung vor Ort

Praxisberatung  
in Gruppen

• fünf Treffen inkl.  
 Standortbestimmung  
 und Evaluation

Schlussfeier 

• Abschluss

• Zertifikatsübergabe

Startveranstaltung

• vor Stellenantritt

• in der regionalen  
 Mentoratsgruppe

• Impulse zum Einstieg

Zeitraum: 1 Jahr

       Regionales Mentorat
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